Regelungsabrede zu Kündigungen
Zwischen der Dienststelle und dem Personalrat wird folgende Absprache über das Verfahren bei Kündigungen geschlossen: 
§ 1 Persönlicher Geltungsbereich: Diese Absprache bezieht sich auf alle Beschäftigten der Dienststelle, mit Ausnahme der Azubis. 
§ 2 Sachlicher Geltungsbereich: Einbezogen werden ordentliche und außerordentliche Kündigungen. § 47 Abs. 1 BPersVG bleibt unberührt. Bereits laufende Anhörungsverfahren werden von dieser Regelungsabrede nicht berührt. 
§ 3 Unterrichtung des Personalrats: Bei allen Kündigungen nach § 2 dieser Regelungsabrede unterrichtet der Dienstherr den Personalrat schriftlich über die Absicht der Kündigung. 
§ 4 Verfahren: Der Personalrat entscheidet bei ordentlichen Kündigungen innerhalb von 2 Wochen und bei außerordentlichen Kündigungen innerhalb von einer Woche nach Unterrichtung durch den Dienstherrn, ob er der beabsichtigten Kündigung zustimmt. Diese Entscheidung bedarf der Schriftform. Zustimmungsverweigerungen sind zu begründen. Erfolgt keine Äußerung innerhalb der genannten Fristen, gilt die Zustimmung als erteilt. 
§ 5 Rechtsposition der Beschäftigten: Materiell-rechtliche Ansprüche der Beschäftigten werden von dieser Absprache nicht berührt. 
§ 6 Inkrafttreten, Laufzeit und Beendigung: Diese Regelungsabrede tritt mit Unterzeichnung in Kraft. Sie wird auf unbestimmte Dauer geschlossen. Die Regelungsabrede kann von jeder Seite schriftlich mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden. Für den Fall der Kündigung wird Nachwirkung bis zum Abschluss einer neuen Regelungsabrede zu diesem Thema vereinbart. 
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